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Titel 
Titel-
gruppe 

 
FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe 

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis  

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- 720 - 
 

 

  Einnahmen     
  Verwaltungseinnahmen     
119 49 133 Vermischte Einnahmen 

Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorher-
sehbar. Mehr wegen vermehrter Durchführung 
von Tagungen, Kongressen und dgl. sowie we-
gen Erhebung von Gebühren und Entgelten. 

6.947.451,29 
787.500,00 

- 
- 

6.947.451,29 
787.500,00 

6.159.951,29 
- 

  Zw.S. Verwaltungseinnahmen 6.947.451,29 
787.500,00 

- 
- 

6.947.451,29 
787.500,00 

6.159.951,29 
- 

  Übrige Einnahmen     
231 01 133 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus 

dem öffentlichen Bereich 
Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus 
nicht absehbar. 

98.268.149,59 
394.800,00 

- 
- 

98.268.149,59 
394.800,00 

97.873.349,59 
- 

281 01 133 Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus 
sonstigen Bereichen 

Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus 
nicht absehbar. 

9.518.387,27 
- 

- 
- 

9.518.387,27 
- 

9.518.387,27 
- 

281 02 133 Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-
suren und sonstige Personalausgaben 

Mehr aufgrund höherer Personalkostenerstat-
tungen als ursprünglich angenommen.  

1.328.265,18 
942.100,00 

- 
- 

1.328.265,18 
942.100,00 

386.165,18 
- 

331 02 133 Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und 
Erstausstattung für Forschungsbauten 

Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus 
nicht absehbar. 

573.377,70 
- 

- 
- 

573.377,70 
- 

573.377,70 
- 

381 01 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 
Kapiteln des Staatshaushaltsplans 

Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus 
nicht absehbar. 

20.855.163,35 
- 

- 
- 

20.855.163,35 
- 

20.855.163,35 
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 130.543.343,09 
1.336.900,00 

- 
- 

130.543.343,09 
1.336.900,00 

129.206.443,09 
- 

  Gesamteinnahmen 137.490.794,38 
2.124.400,00 

- 
- 

137.490.794,38 
2.124.400,00 

135.366.394,38 
- 

  Ausgaben 
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun-
gen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 
100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die 
Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegen-
seitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausga-
beermächtigung erhöht oder vermindert sich um die 
Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 
231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach 
näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums 
bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset-
zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. 

    

  Personalausgaben     
422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 

Beamten 
47.876.156,42 
49.783.000,00 

- 
- 

47.876.156,42 
49.783.000,00 

-1.906.843,58 
- 

422 02 133 Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam-
tinnen und Beamte 

44.408,42 
32.000,00 

- 
- 

44.408,42 
32.000,00 

12.408,42 
- 

422 04 133 Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 
76 LBesGBW 

Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi-
nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des 
Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein-
sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei 
Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

428 01 133 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(Beschäftigte) 

Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 
Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim-
mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 
und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe 
von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel-
len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. 

62.581.391,02 
59.205.700,00 

- 
- 

62.581.391,02 
59.205.700,00 

3.375.691,02 
- 

429 01 133 Weitere Personalausgaben 
Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-
verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge 
sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den 
Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn 
aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung 
nicht möglich ist. 

86.929.332,27 
10.938.700,00 

- 
- 

86.929.332,27 
10.938.700,00 

75.990.632,27 
- 
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  Zw.S. Personalausgaben 197.431.288,13 
119.959.400,00 

- 
- 

197.431.288,13 
119.959.400,00 

77.471.888,13 
- 

  Sächliche Verwaltungsausgaben     
547 01 133 Sächliche Verwaltungsausgaben 

Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-
finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 
Abs. 12 StHG). 
HHR in 2015 i.H.v. 61.847.605,67 EUR b. 
1410.68201 

66.872.959,41 
22.438.900,00 

61.847.605,67 
47.292.796,89 

128.720.565,08 
69.731.696,89 

58.988.868,19 
- 

  Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben 66.872.959,41 
22.438.900,00 

61.847.605,67 
47.292.796,89 

128.720.565,08 
69.731.696,89 

58.988.868,19 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
671 03 133 Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien 

Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-
sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur 
für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-
stehender Programme vergebene Stipendien ge-
leistet werden. 
HHR in 2015 i.H.v. 264.875,28 EUR b. 1410.68201 

5.146.026,53 
213.900,00 

264.875,28 
728.174,09 

5.410.901,81 
942.074,09 

4.468.827,72 
- 

682 01 133 Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin 
(TG 97 und 98) und Investitionen 

Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und 
Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran-
schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 
bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um 
den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49,  
231 01 und 281 02. 
Die Mittel sind übertragbar. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die 
Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni-
versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi-
nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie-
senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen 
bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus-
haltsreste der Universität. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

5.146.026,53 
213.900,00 

264.875,28 
728.174,09 

5.410.901,81 
942.074,09 

4.468.827,72 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
812 05 133 Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von 

Dienstfahrzeugen u. dgl. 
HHR in 2015 i.H.v. 11.560,06 EUR b. 1410.89105 

3.240.141,96 
4.070.600,00 

11.560,06 
2.126.407,21 

3.251.702,02 
6.197.007,21 

-2.945.305,19 
- 

812 50 133 Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu-
lässig.  
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. 
HHR in 2015 i.H.v. 15.741.420,80 EUR b. 
1410.89150 

6.716.316,95 
4.717.000,00 

15.741.420,80 
13.752.227,77 

22.457.737,75 
18.469.227,77 

3.988.509,98 
- 

891 05 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben 
für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u.dgl. 

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen 
bei Tit. 812 05. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

891 50 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen 
bei Tit. 812 50. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 9.956.458,91 
8.787.600,00 

15.752.980,86 
15.878.634,98 

25.709.439,77 
24.666.234,98 

1.043.204,79 
- 

  Besondere Finanzierungsausgaben 
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen 
bei  
Tit. 429 01, 547 01 und 812 05. 

    

981 01 890 Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 
381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhal-
tungsmaßnahmen 

322.000,00 
- 

- 
- 

322.000,00 
- 

322.000,00 
- 

  Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben 322.000,00 
- 

- 
- 

322.000,00 
- 

322.000,00 
- 
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  Titelgruppen 
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-
halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti-
tel gegenseitig deckungsfähig. 

    

97  Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und 
Klinik für Tumorbiologie Freiburg 

    

682 97A 132 Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische 
Fakultät der Universität Freiburg 

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-
tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-
schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei 
dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min-
derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini-
sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver-
anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei-
tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht 
durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt 
worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf 
der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah-
men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos-
tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per-
sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf-
tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre 
kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe 
von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-
maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- 
und Forschungsfonds bei  Kap. 1403 Tit. 682 97 
gekürzt bzw. erhöht werden. 

101.102.650,00 
105.675.100,00 

247.534,78 
- 

101.350.184,78 
105.675.100,00 

-4.324.915,22 
- 

682 97B 132 Zuschuss an die Klinik für Tumorbiologie Freiburg - 
- 

3.438.225,26 
3.438.225,26 

3.438.225,26 
3.438.225,26 

- 
- 

891 97 132 Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungs-
bedarfs einschließlich Großgeräte 

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei  
Tit. 891 98 A zulässig.  

500.000,00 
- 

- 
500.000,00 

500.000,00 
500.000,00 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 97 101.602.650,00 
105.675.100,00 

3.685.760,04 
3.938.225,26 

105.288.410,04 
109.613.325,26 

-4.324.915,22 
- 

98  Universitätsklinikum Freiburg 
Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustim-
mung des Wissenschaftsministeriums aus zuge-
wiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen 
zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser 
Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer-
sitätsklinikum Freiburg. 
Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investiti-
onsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-
Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH 
übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zu-
schuss an die UHZ GmbH weiterleiten. 

    

682 98 132 Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige 
Kosten 

4.788.950,00 
5.016.700,00 

- 
- 

4.788.950,00 
5.016.700,00 

-227.750,00 
- 

891 98A 132 Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie 
Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  

8.476.254,82 
11.250.000,00 

- 
- 

8.476.254,82 
11.250.000,00 

-2.773.745,18 
- 

891 98C 132 Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg 
Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  

8.573.745,18 
5.800.000,00 

- 
- 

8.573.745,18 
5.800.000,00 

2.773.745,18 
- 

  Summe Titelgruppe 98 21.838.950,00 
22.066.700,00 

- 
- 

21.838.950,00 
22.066.700,00 

-227.750,00 
- 

  Gesamtausgaben 403.170.332,98 
279.141.600,00 

81.551.221,85 
67.837.831,22 

484.721.554,83 
346.979.431,22 

137.742.123,61 
- 
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  Abschluss     
  Verwaltungseinnahmen 6.947.451,29 

787.500,00 
- 
- 

6.947.451,29 
787.500,00 

6.159.951,29 
- 

  Übrige Einnahmen 130.543.343,09 
1.336.900,00 

- 
- 

130.543.343,09 
1.336.900,00 

129.206.443,09 
- 

  Gesamteinnahmen 137.490.794,38 
2.124.400,00 

- 
- 

137.490.794,38 
2.124.400,00 

135.366.394,38 
- 

  Personalausgaben 197.431.288,13 
119.959.400,00 

- 
- 

197.431.288,13 
119.959.400,00 

77.471.888,13 
- 

  Sächliche Verwaltungsausgaben 66.872.959,41 
22.438.900,00 

61.847.605,67 
47.292.796,89 

128.720.565,08 
69.731.696,89 

58.988.868,19 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 111.037.626,53 
110.905.700,00 

3.950.635,32 
4.166.399,35 

114.988.261,85 
115.072.099,35 

-83.837,50 
- 

  Ausgaben für Investitionen 27.506.458,91 
25.837.600,00 

15.752.980,86 
16.378.634,98 

43.259.439,77 
42.216.234,98 

1.043.204,79 
- 

  Besondere Finanzierungsausgaben 322.000,00 
- 

- 
- 

322.000,00 
- 

322.000,00 
- 

  Gesamtausgaben 403.170.332,98 
279.141.600,00 

81.551.221,85 
67.837.831,22 

484.721.554,83 
346.979.431,22 

137.742.123,61 
- 

  Zuschuss 265.679.538,60 
277.017.200,00 

81.551.221,85 
67.837.831,22 

347.230.760,45 
344.855.031,22 

2.375.729,23 
- 

       

 




